
Fristenblatt zur Überwachung der Gewährleistung

	1.
	

	
	Verwendungsstelle

Leistung/Gegenstand

	
	Gewährleistungspflichtiger

	
	Auftrags-Nr.
	Auftragerteilende Dienststelle

	
	Gewährleistungsfrist läuft ab am
	Auftretende Mängel zu melden an

	2.
	Wv. Am (6 Wochen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist)

	3.
	Überprüfung auf Mängel durchgeführt am
	durch
	Wenn keine Mängel – z.d.A.

	
	Ergebnis


	4.
	Mängelbeseitigung veranlasst am
	durch

	
	Getroffene Maßnahmen

Mängel beseitigt (dann z.d.A.)/Gewährleistungsanspruch schriftlich anerkannt am

	5.
	Wv. Am (3 Wochen vor Fristablauf
Hat der Auftragnehmer den Gewährleistungsanspruch nicht anerkannt oder die Mängelbeseitigung nicht begonnen, so ist nach Nr. 6 zu verfahren.

	6.
	Unterbrechung der Verjährung veranlasst am
	durch

	
	Getroffene Maßnahmen

	7.
	

	8.
	Auftragerteilende Dienststelle über Mängel unterrichtet am
	durch

	9.
	Z.d.A.
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